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3.3=3.3= 2) >i. nad den Berhältniffen Fig.
3 - k=2.13=23321) %:202, 294, oder 154.
Bd 20: 69 : 64 vermög des vorher uns
tee 5) gezeigken Verfahrens vorgenommen werden, u, dgl.

$. 298.

Obfhon über die Iheilung der Figuren überhaupt, unter ver:
fhiedenen Bedingungen fehr viele Aufgaben fi denken laffen, fo
würden wir doc über das vorgefteckte Ziel zu weit hinaus geben,
wenn wir mehre derfelben bier anführen wollten, da jeder, der fich
das hierüber Gefagte gut eigen gemacht hat, die bey dEonomifhen
Bertheilungen der Grundftüce gewöhnlich vorkommenden Fälle ohne

 Anftand auszuarbeiten im Stande feyn wird.
Wie man demnad eine Fläche von gleicher Länge nad) gege:

benen Verhältniffen dev Breite nah, ohne einer vorhergehenden
geometrifchen Wermeffung der ganzen Fläche gleich auf dem Selde ein:
zutbeilen habe, wird nad dem Worhergehenden nicht fa wer feyn aus:
zuführen, wie aud, daß bey Vertaufchungen zerfiveut liegender
Grundftüce von verfciedener Güte und Tragbarkeit auf ähnliche Art
wie vorhin zu verfahren fey, u. dgl.

Über Xheilung der Zlädhen Eönnen folgende Schriften gelefen
werden:

Bugge, theor. prakt. Anleitung zum Zeldmeflen, aus dem Dänis
fhen von Ludol. Tobiefen. Altona 1798.

Bleibtreu, Ludw., Theilungslehre x. Frankfurt a.M. 1819.
Kirchner, Joh. And., Lehre über geometrifche und dfonomifche

Zertheilung der Felder. Weimar 1796,
Mayer, Joh. Tob., gründl. und ausführt. Unterricht zur prakt.

Geometrie. Göttingen 1804. 3. Aufl. 3 Theile; und andere
Schriften der prakt. Geometrie,

D. Negulirung unregelmäßiger Grenzen.

$. 2399.

Aufgabe. Zwey Grundftücde A und B haben ine gemein:
fHaftlihe fehr unordentlihe Grenze ad cde, die Befißer 158.
wünfcten eine gerade, jedoch fü, dafı das Örenzzeichen bey a bey:
behalten werde, und jeder Eigenthümer eine mit der bis nun befißen:
den Zläche gleich große Fläche wieder erhalte,

Practifche Mepkunft, 33



Fig,
158. des unverrücbaren Grenzzeihens die Enbpuncte e und c bes erften

1594.

500 Regulirung unregel:

Aufldfung. 1) Man verbinde an der entgegengefehten Geite

Winkels d durd eine Gerade ce, führe zu diefer durch den Scheitel:

punct diefes Winkels die Parallele d1, und verbinde diefen Punct 1

mit dem Scheitelpunct des nädften Winkeld c; fo wird durch diefe

Diagonale Le der Winkel & hinweggebraht, und der Befiger A hut

für fein verlornes Dreyef Ime das gleich große Dreyed n de vom

ROSIN B erhalten (Ömtr. 154. 1).
2) Auf eben diefe Art verbinde man 1 mit b, ziehe zu diefer

Geraden 15 durch e die Parallele c2, und fodann von dem Puncte

2 nad) d. die Diagonale 2.

3) Zieht man ferner von dem fo eben beftimmten Punct 2 nad)

dem unverrückharen Grenzpunct a die Gerade 2a, und zu biefer

die Parallele 53 dur den nächften Scheitelpunct &, endlich durd)

den Punct 3 und den feften Grenzpunct a die Diagonale a3; fo

wird durch diefe die verlangte geradlinige Grenze beftimmt,ohne bafı

einer oder der andere Grenznachbar von der Größe feiner Fläche

etwas verloren hat. Unter Anwendung des $. 281. 7) und 10) gezeig:

ten Verfahrens Eann diefe Regulirung fehnell bewirkt werden.

2)

4) Soll diefe Ausgleihung gleih unmittelbar auf dem Felde

vorgenommen werben, ohne die Grenze vorher geometrifch aufzuneh:

men, und ohne mit einem Snftrumente (vorzüglich Buffole) verfehen

zu feyn, womit man die oben unter 1) und 2) erforderlihen Parals

Vellinien abftecen Eönnte; fo tritt hier die $. 284. 4) fohon erwähnte

Schwierigkeit ein, und man dürfte diefes Verfahren nur dann an

wenden, wenn bie Abftände, in welden die Parallelen zu führen find,

nicht beträchtlich, daher ohne Nadıtheil für die Nichtigkeit na) $. 125.

1) oder 2) auszuführen wären. Aufer diefem verführt man a fol:

gende Weife:

5) Man verbinde die zwey außerften Orenzpuncte auf einer

der.geeignetften Seiten, z.B. in Fig. 1595. die Puncte A und 4

durch..eine Gerade gh, und berechne den aete artwis

fhen diefer Geraden und der beftehenden Grenze 1 2 374,90

Gefegt diefer für den Theilhaber M betrage 2482 7°; dividirt man

diefe Fläche durch die Länge der Geraden gA = 162° und befchreibt

mit der Länge des erhaltenen Quotienten 15,4° zwey Bogen, fo

wird die durch die höchften Puncte diefer Bogen gezogenen Parallele

q5 die verlangte geradlinige Grenze feyn, und wodurd auch jeder

Theilhaber M und N die vorige Größe feiner Släche erhält,



mäßiger Grenzen. 501
6) Wäre eine Grenze fehr unregelmäßig, wie in Fig. 158., Fig.

fo verfährt man auf folgende Art: An einer Seite der zu vegulivenden 158,
Grenze fecle man beliebige gerade Linien rg, 00°... 8obyr ie
jebod) die Grenze nicht durchfcpneiden dürfen, und fälle auf diefe aus
allen Eekpuncten fenkrechte Ordinaten und meffe fie nad) $. 85. ©o:
dann beredine man die Trapeze und Dreyede nad $. 276. 4), um
den Fläcdeninhalt zu erhalten, welcher zwifchen den abgefteckten Linien
und der Grenze Eines Intereffenten liegt; jene Släche jey 5... 218°
gefunden worden,

7) Hierauf verbinde man die Auferften Grenzpuncte o und r
dur) eine Gerade, meffe diefe und aud) die Genkrechte q8, berechne
den Släheninhalt des Dreyedes ogr, vergleiche ihn mit dem vorhin
berepneten, um zu feben, ob von diefem Dreyedfe etwas abgefchnit:
ten oder zu demfelben hinzu gemeffen werden fol. Gefeßt, diefes Drey: .
ed ogr wäre =264 9°, daher um 264 — 218 = 46° zu groß
befunden worden; dividirt man den Überfeuß durch die Halbe Länge
der Örundlinie or, und wird das Dreyed orp nad) $. 290, 4) da=

‚ von abgefonitten, fo wird 7p die verlangte Örenze feyn.
8) Wäre ein Grengjeihen etwa 0 oder m unverrückt beyzube-

halten, fo müßte man im erften Falle die Höhe des Überfhuß- oder
Ergänzungsr Dieyecfed "op, auf der andern Seite ma auftragen;
im zwepten Falle aber die Abfeiffenlinie rg: aus dem unverrückbaren
Örenzpuncte m ziehen, und übrigens fo wie vorhin verfahren.
Könnte man wegen Hinderniffe die ganze Grenze auf Ein Mahl nicht
fo behandeln, fo verfahre man theilweife 5 ®. von m bisn, und
von da bis 0 auf die vorige Art.

9) Die auf die vorige Weife beftimmten Örenzpunete Eönnen
nachher vermög $. 287. von dem Papier auf das Feld übertragen
und die neuen Örenzpuncte vermarkt werden, Diefe Aufgabe findet
au in allen jenen Fällen mit Vortheil ihre Anwendung, wo man
Örundftüden eine fhicklichere Figur verfhaffen will, :

10) Sft das unverrückbare Örenzzeien innerhalb der Stade,
etwa in db (Fig. 159.), und es fol die Grenze fo vegulict werden,
daß die gerade Grenze durch diefen Punct gehe, fo wird die Aus-
führung nur dann vathlich feyn, wenn der Abftand des firen Orenz-
puncted b von einer der Grenzlinien pgq oder rs hödftens z ber
ganzen Entfernung derfelben, und der Winkel abc, welden näm=
li die gemeinfchaftlichen Grenzlinien ba und be einfhließen, nicht
unter 130 bis 110 Grade beträgt; weil außer diefen Bedingungen

33 *
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Fig.

159.

u.

160,

152.

159.

160.

die gegenüber liegenden Begrenzungen pg und rs von der jic) erge-

benden geraden Örenzlinie entweder gar nicht, oder fo fchief gefhnit:
ten werden, daß die Örenznahbarn M und N eine folhe fchiefe

Richtung ihrer Grenze Eaum wünfdhen Eönnen, fondern lieber, wenn
eine WVerrücdung ded Grenzzeihen 3 möglich oder zuläffig ift, bie
gebrochene Grenze edba ned dem obigen Verfahren in eine gerade

verwandeln laffen würden. Se näher demnach der Punct db an pgq
oder rs liegt, und je fiumpfer der Winkel cda ift, defto mehr ift der

gegebene Fall zur Ausführung geeignet, und zwar nad $. 300.
11) Bey ältern Blächentheilungen ift nicht felten ein Grundftüc

aus einem andern fo herausgefchnitten worden, daß leßtered zur Feld:

beftellung eine unbequeme Grenze hat. Sind beyde Flächen Parallelo:
gramme oder Nechtedde (was felten der Zall feyn wird) und es foll

5 ®. die Grenze abe (oder add) in eine Gerade pg, bey Gleich:

ftehung der betreffenden Flächen, verwandelt werden; fo ift die Figur
Acba=Ac.Ar, und die neue, gleihgroße Slahe AByr =

AB.Ae; © muß namlid Ac.Ar = AB. Ae feyn, woraus
« idee,

f Am 8
12) Sf hingegen die Zlähe Adba ein Trapez oder unregel-

mäßige Figur, fo berechnet man feinen Inhalt z, ®&. —= 2940 °°,

und dividirt ihn dur) die Lange AB — 157°, fo gibt der Quotient
2940
77 18,7° di: zugehörige Höhe Ae. Liegt nun Aa parallel mit

Bg, oder weicht nicht viel davon ab, fo wird in ber Entfernung 4Ae

eine Parallele pg zu AB die verlangte Gleichftellung der Flächen
durch) eine gerade Grenze abgefhnitten. Bey nicht paralleler Lage
von Aa und Bg wird fo wie unter $. 285. gezeigt, verfahren.

$. 300,

Aufgabe. Bey einer unregelmäßigen Grenze liegt das unver-
rücbare Grenzzeihen d innerhalb der Flahe, man foll die Grenze
fo reguliven, daf der Größe der einen oder der andern Fläche unbe:
fhadet, die neue Grenze,gerade ift, und durch das fire Grenze

zeichen gebt.
1. Auflöfung. Durd die Verlängerung der größern Grenz:

linie c 5 wird von der Fläche N (und beziehungsweife M) das Drey-
ek bua ab- und der Slähe M (und N) zugefhnitten; es maß alfo von

M (N) eine eben fo große Släche ab- und Dem N (M) zugetheilt werden.
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Dividirt man den Flächeninhalt des. Dreyedd du durky die

halbe Länge cd, fo erhält man die Höhe eines Dreyeckes von dem.

felben Inhalt (Gmtr. 135). Vefchreibt man mit biefer Hohe aus ir:

gend einem Punct feinen Vogen ö, und verführt weiters wie ($.290.

4.), fo erhalt man den Punct d, der mit 5 verbunden das Dreyer

. dbe=bua abfhneidet.

Die neue Grenze dbw ift bey weiten der verlangten geraben

Richtung fhon näher, als die alte cda; burd die verlangte gerade

Grenze de jedoch, wird wieber ein Hleines Dreyedd Deu von N (M) ab»

und an M (N) zugemeffen. Berfährt man mit dem Dreyede bew und

der Finie dd eben fo, wie vorhin mit dem Dreyede bua und der

ginie cd, u. f. w.; fo wird der Winkel 4dw immer Eleinee und ver:

fehwindet endlich bis zur unmerklihen Größe.

2. Auflöfung. ft die Begrenzung pg mit rs parallel, fo

kann man Fürger nach folgender Weife verfahren.

Man verlängere gleichfallg die größere Grenzlinie ec b bi u, und

denke die neue de von der verlangten Eigenfchaft gezogen, fo muß

das Dreyef deb=abu+tube feyn. Es kommt alfo darauf an,

in den ähnlichen Dreyedlen ded und ube eine von den Höhen dan

oder en zu beftimmen. Der Kürze wegen fy bo—=@, bu=g,md

=, en=y und des Dreyedes a bu Höhe at=h, fo ift

36.2 =4g.h+39.%

vrd.2e=g.h4+ 9... end

Wegen debwube verhält fi
2 X:

d;g=seiy daher ty==

diefen Werth in (A) fubflituirs, gibt
«x

.2=Y. 49.0; der @®.2—=6.g.h4+g°. x

der (— P)=6.g.h

G.9.h__ G.g9.h

9° (E49) (9)
Mird num der Werthfür = aus den auf dem Papier, ober un:

mittelbar auf dem Felde gemeffenen Längen berechnet, und mit der

gefundenen Länge fü ein Bogen ö befehrieben, und weiters fo ver-

fahren wie oben, fo wird der dadurch beftimmte Punct d mit dem

firen Grenzpunct 5 verbunden, die Richtung der neuen Grenze in ber

verlangten Eigenfchaft beftimmen.

endlig =

Fig.
159.

u.

160.

159.



 

 

Fig.
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Eye975; g=bu mid: ndhat
159, = 34,6; fo findet man=fi=dm=— 13,8. Verlangten 7

160.

161.

fty=en=4,9.

Wil man = durd) die Verzeichnung finden, fo fuche man ge 6
+9=eu, und g die 4te Proportionale=v; fodann zu &—g,

v und h die Ate Proportionale = a— fi vermög Gmtr, 84.1). Das
durch die Rechnung und Verzeichnung beftimmte Nefultat für a Eann
zur gegenfeitigen Prüfung dienen.

3. Auflöfung. Wenn die Begrenzungen gp und sr nicht
‚parallet find. Bey einer folhen Lage fol jedoch die fehiefe Nei-

gung der Art feyn, daß die Verlängerungen 2g und rs fich nicht

unter 30 Graden fchneiden, weil fonft die Fläche M durch die neue
Örenzlinie eine zu fpißige, für die Feldbenüßung nicht fehr geeignete
Figur erhalten würde *). Die Ausführung feldft gefchieht durch die

oben gezeigte Annäherung, oder etwas Eürzer auf folgende Weife,
Nachdem durch die Verlängerung cd der Punct w beftimmte ift,

dividire man den Slächeninhalt des Dreyedkes bau dur) die Differenz
von ceb— bu, um die beyläufige Richtung der neuen Grenze de zu
erhalten. Hierauf theile man we in zwey aleiche Theile, ziehe durch
den Theilungspunct 3 zur Grenze sr die Parallele zw (auf dem

Selde nad) $. 125. 2), feße indie obige Gleihung anflatt = bu,

nun die Länge bw, und berechne daraus e=fi=dm”*); fo wird
bey Vergleichung der Zlächeninhalte der Dreyede cdd und bae ber

Unterfchied fo unbedeutend feyn, daß eine Wiederholung des fo eben

gezeigten Verfahrens nicht mehr nöthig feyn dürfte.
a) Die Grenzregulivung feldft in allen drey Fällen ift übrigens

ohne Schwierigkeit, auch gleich unmittelbar auf dem Felde auszufühz
ven, ohne erft die Fläche geometrifch aufzunehmen und zu berechnen;

wobey nur die drey Linien bc, bu und at wirklich zu meffen find,

$. 301.

Aufg abe. Eine freitige Waldflähe von f—= 8 Jod Größe ift

vermög ÜbereinEunft der flreitigen drey Parteyen A, B und C' nad)

*) Der Deutlichkeit wegen, ift hier die Figur gegen das $. 299, 12 be:
dingte Verhältnif gezeichnet worden.

*F) Die Lage der vorläufig beftimmten Grenze de, und jene der

durch die obige Gleichung fich ergebenden wahren Grenzlinie ift fo

unbedeutend, daß fie auf dem Papier nicht fehr merfbar, daher nur

indeffen vorgemerkt ($. 287. 3), fodann auf dem’ Felde aufgetragen,
und dadurd) ihre wahre Lage beftimmt wird,

u
n
U

Z
e
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dem Werbältniffe dev Länge ihrer an das freitige Stück anftoßenden

MWaldgrenzen zu vertheilen, fo daß die Theilungslinien aus einem

in der Mitte liegenden Hügel (oder Felfenfpige) D in möglichft gerader

Nichtung fi an die alten Grenzpuncte a, b und c anfdhliefen. Die

Länge der anftoßenden Grenze von a bis b des Eigenthümers A be

trägt 240 Alftr., jene des Eigenthümers B von d bis c beträgt 276

Kftr., und die Lange der Waldgrenze von c big a der Partey Cents

halt 300 Klaftern.
Aufldfung. ID) Man ziehe aus dem gegebenen Theilungspunct

D an die alten Grenzpuncte a, b und ce gerade Linien, berechne jer

den folchen Theil 9Da, aDe, u. f. w. insbefondere, und made

auch) ihre Summe, um die Grdfie der zu vertheilenden Zlache zu wiffen.

2) Nun beftimme man vermöge der gegebenen Verhältnißzahlen

240 :276:300 oder 20:23:25 nach NE. 296 den gebührenden An:
theil einer jeden Partey, vergleiche ihn mit dem oben vorläufig be-

vechneten Theil derfelben Partey, und fehneide nachher den bey einem

Theile etwa gefundenen Überfuß, vermög $..290. 4) hinweg, oder

meffe den etwa fich ergebenden Abgang auf eben diefe Art hinzu; fo

werden fich die wirklichen Theilungslinien Dm, Dn und Dd erge-

ben, wie e8 aus dem Vorhergehenden und der Figur deutlich erhellet.

3) Über das Abfteefen der Theilungslinien auf dem Felde Fannı

das $. 287 gezeigte Verfahren nachgelefen werden.

a) Wäre der Theilungspunet D nicht fehon gegeben, fo Tann ders
felde daducdh beftimmt, und von ihm aus die Theilungslinien gerade

nad den alten Grenzpuncten a, d und c gezogen werden, indenmman

die zu vertheilende Släche vorher berechnet, und jedem Theilnehmer

feinen Antheil nach 2) beftimmt; Hierauf zwey und zwen Puncte,

j: B. a mit b und a mit c verbindet, den abgefchnittenen Theil zwi

fhen ab und A insbefondere berechnet, ihn von der dem A zukom:

menden Fläche abzieht, und den Tiberreft durch die halbe Grundlinie

ab dividirt ($. 290. A), um die Höhe zu einem noch hinzu zu meffen-

den Dreyede zu erhalten. Mit diefer gefundenen Höhe befchreibe man

aus einem beliebigen Punete der Grundlinie ad einen Bogen mn

und ziehe durch den Höchften Punet diefes Bogens die Parallele py

zu ab von unbeftimmter Länge. Nachher verfahre man bey ac auf

aleihe Art, um den Bogen rs zu erhalten, ziehe duch den höchften

Punet desfelben zu ac die Parallele D; fo wird hierduch pq ge:

fehnitten, und der Theilungspunet D beftimmt feyn, der nachher mit

den alten Grenzpuncten @, db und c durch) gerade Linien nur verbunz=

den werden darf, um jedem feinen Antheil gehörig abzufchneiden.

1») Wenn mehr als drey Teilnehmer wären, fo müffen die Theis

Fig.

161.

162.



Fig.

162.
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Tungslinien der übrigen eben fo, wie in $. 290 gegeigt worden ift, ber
fimmt und die hierdurch etwazu fehr gebrochenen Grenzen, auf Ber:
langen, nach) $. 299 in eine gerade verwandelt werden,

i c) Bey der Vertheilung eines bisher von mehrern Parteyen ges
meinfchafilich genoffenen Grundes muß man darauf Nücficht nehmen,
daß einem jeden Theilnehmer der ihm am näcften und bequemiten
gelegene Theil zugemeffen werde (wenn e8 befondere Umftände nicht
anders fordern); befonders aber muß bey einer folchen Theilung eines
Waldes oder anderen Grundes, der in Zukunft als Wald bewirth:
haftet und benüßt weRden foll, auf die bequeme Abfuhr des Holzes
Rücficht genommen werden, daß 5. ®, eine diefifeits eines Berg:
rücdens wohnende Partey nicht jenfeits, und eine dafelbft mwohnende
Parten Dießfeits des Berges ihren Antheil bekomme, oder daß ihre
Antheile nicht zu beyden Seiten des Berges Tiegen, ır, dal.

$. 302.

Wenn bey einer Grenze bie Eennbaren Grenzzeichen verloren ge»
gangen, daher diefelbe durch Länge der Zeit dunkel geworden wäre,
und esift eine Karte überhaupt, oder eine eigene Grenzkarte ($. 251.)
hierüber vorhanden, fo fiehbt man an Ort und Stelle felbft nach, wel-
che Steine der Nummer nad) ‚fehlen. Sodann zieht man aufder Karte
eine gerade Linie zwifchen den beyden noch vorhandenen Steinen, und
von den fehlenden Steinen auf diefe Linie fenkrechte Ordinaten, fteckt
diefe Linie aud) draußen ab, trägt auf derfelben die gehörigen Ent:
fernungen bis zu den fenkrechten Abftänden der Grenzzeichen, und von
da unter rechten Winkeln (etwa durdy Hülfe eines Winkelmeffers, der
Buffole oder Kreuzfcheibe) die zugehörigen fenkrechten Abftände nad
dem wirkligen Maße auf, wie fie auf der Karte nach dem verjüngten
Maße gefunden worden find; fo wird man dadurd) die Puncte, wo
die Grenzzeichen geftandenfind, wieder erhalten.

$. 303.

Würde aber nur bier und dort ein Orenzzeichen fehlen, fo er:
bellet aus dem Bisherigen deutlich genug, wie man vermittelft eines
der angeführten Meß-Inftrumente zu verfahren habe, um bie gehöri-
gen Puncte wieder zu finden. Wenn hingegen über eine folche dunkel
gewordene Grenze feine Karte vorhanden wäre, fo darf man freylic)
nicht hoffen, die vormahligen Orenzpuncte mit voller Gewifiheit wieder
zu finden. Man muß fihhiernur mit der Wahrfcheinlichkeit begnügen,
die aber durch eine Euge Verücfichtigung der Umftände öfters bis zu
einem hohen Grad beftimmt werben Eanıı. Sedod) Fann jdiefe Verüc:
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fihtigung fchwerlich einer Negel unterworfen werden, fondern fie

bangt allein von dem Scharffinne der Grenzberihtigungs-Commiffion
ab. Al befonders dahin gehörig ift bey Wäldern die Befchaffenheit
des Holzes zu rechnen, in fo ferne diefelbe Auffhluß gibt, wie weit

zu einer gewiffen Zeit von dem einen oder dem andern Sntereffenten

gehauen worden ift. 2
Kann man endlich in zweifelhaften Fallen den Lauf ver vor-

mabls beftandenen Grenze auch nicht einmahl mit Wahrfcheintichkeit
beftimmen, fo pflege man fi über den Gegenftand zu vergleichen,
und das Mittel von der beyderfeirs angenommenen Meinung als die

künftige Orenzlinie anzunehmen, worüber aud) die Note Seite 375)
nachgelefen werden Eann.

$. 304.

Damit eine folde Theilung (oder Grenzregulirung) in der Folge

nicht beftritten werden Fann, laßt fich der Geometer, nad ihrer Voll:
endung, von der betreffenden Grundherrfhaft ein Tegales, von allen
Sntereffenten unterfertigtes Protokoll ausftellen, in welchem fie be-
ftätigen: daß die vorgenommene Theilung (oder Gren;-
vegulirung) auf ihr Anfuhen und mit Einwilligung der

Grundobrigfeit unternommen worden, und zu ihrer

vollflommenen Zufriedenheit ausgefallen feye; wel-
ches Document fodann der Indication bey der betreffenden Niede an-

zufchließen, und diefer Anfhluß, fo wie die Handlung felbft in der
Rubrik: Anmerkung, neben diefer Ried (Difkrict ac.) zu bemerkenift.

Hat nun der Geometer feine Aufnahme richtig vollendet und

auf dem Papier rein ausgearbeitet; hat er die allenfalls nöthige

Eintheilung oder Vertheilung auf demfelben fowohl, wie au auf
dem Felde vollführt, und im Ießtern Falle jedem Theilhaber feinen

Antheil nad Pfliht und Gewiffen zugemeifen; überfieht er endlich in
diefem Bewußtfenn das vollendete Werk feiner Anftrengung, fo ent:
firömt feinem Innern ein Wonnegefühl, weldyes für ihn weit Tohnender
als der reichfte Ehrenfold ift.

Fig.


